GUTACHTEN UND VORSCHLÄGE
 

betreffend den

Flugunfall mit dem Ultraleicht-Flugzeug Type Apollo CXMD Delta Jet/R,

Kennzeichen XXXXXX, am 25. März 1998 um ca. 10:50 Uhr UTC *) 

bei Piregg, Gemeinde Birkfeld, Bezirk Weiz, Steiermark

 

Zusammensetzung der Flugunfallkommission (bestellt mit Bescheid des Bundesministers

für öffentliche Wirtschaft und Verkehr vom 11. April 1998, GZ. 84.439/5-FUK/98):

 

Dr. Rolf NEIDHART Leiter

Ing. Günther RAICHER Sachverständiger für Flugbetrieb und Luftfahrzeugtechnik

Erich GINDL Sachverständiger für Flugbetrieb

 

 

 

Der Flugunfall wurde im vereinfachten Verfahren untersucht.

 

*) Alle in diesem Bericht angeführten Zeiten entsprechen Universal Coordinated Time (Lokalzeiten wurden entsprechend geändert).
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A L L G E M E I N E S
 

 

Luftfahrzeug
Ultraleicht-Flugzeug Apollo CXMD, Kennzeichen XXXXXX

 

Triebwerk
1 Kolbentriebwerk

 

Eigentümer & Halter
PRIVAT

 

Besatzung
Pilot männlich, 28 Jahre, tot

Copilot männlich, 27 Jahre, schwer verletzt

 

Passagiere
Keine

 

Unfallort
Ca. 2 km nordwestlich des Ortsgebietes Birkfeld, nahe dem Wohnhaus Piregg Nr.3, Gemeinde Birkfeld, Bezirk Weiz, Steiermark

Koordinaten: 47°21'39" N , 15°40'14" E

Seehöhe: ca. 760 m 
 

Datum und Zeitpunkt des Unfalles
25. März 1998 um ca. 10:50 Uhr

 

Art des Fluges
Sichtflug
Phase des Fluges
Anfangssteigflug
 

Datum und Zeitpunkt der Verständigung des Bereitschaftsdienstes
25. März 1998 um ca. 12:00 Uhr

 

Datum und Zeitpunkt des Eintreffens der Flugunfallkommission am

Unfallort
25. März 1998 um ca. 13:30 Uhr

 

Teilnehmer an der Untersuchung

Flugunfallkommissionsmitglieder: Ing. Günther RAICHER, Erich GINDL

Sonstige Personen: Beamte des Gendarmeriepostenkommandos Birkfeld

 

Kurze Darstellung des Unfalles
Nach dem Start von einer Wiese kollidierte das Luftfahrzeug im Steigflug mit Bäumen eines Hochwaldes und stürzte ab. Der Pilot erlitt tödliche Verletzungen, der Copilot/Passagier wurde schwer verletzt. Am Luftfahrzeug entstand Totalschaden. 

 

1. U N T E R S U C H U N G
 

1.1 FLUGVERLAUF

Der Flugverlauf einschließlich des Unfallherganges wurde aufgrund der Aussagen von Augenzeugen und des Copiloten/Passagiers, sowie der Ermittlungen der Beamten des Gendarmeriepostenkommandos Birkfeld in Verbindung mit den Erhebungen der Flugunfallkommission am Unfallort wie folgt rekonstruiert:

Die beiden Flugschüler, die zwischen September und Oktober 1997 die Privatpilotenprüfung abgelegt hatten, beabsichtigten am Unfalltag gemeinsam einen Übungsflug mit dem in ihrem Eigentum stehenden Ultraleichtflugzeug Type Apollo CXMD Delta Jet/R durchzuführen. Ursprünglich war der Abflug vom Flugplatz Weiz - Unterfladniz (LOGW) geplant, konnte aber wegen der Sperre des Flugplatzes nicht von dort erfolgen.

Sie beschlossen daher, einen Außenabflug von einer ihnen bekannten Wiese bei Birkfeld zu absolvieren. Sie fuhren mit einem PKW samt Anhänger mit dem Ultraleichtflugzeug zum Anwesen in Piregg Nr. 3, wo sie das Einverständnis des Grundstückeigentümers für die Benützung der Wiese für Start und Landung einholten. Nach dem Aufrüsten des Flugzeuges bestiegen beide Flugschüler das Luftfahrzeug und rollten zur geplanten Startstelle. Der erste Startversuch wurde abgebrochen, da sie vermutlich erkannten, daß die Startstrecke nicht ausreichen würde, um eine Baumgruppe und den anschließenden Wald zu überfliegen. Beim zweiten Versuch wurde um ca. 50 m weiter zurückgerollt und der Start erfolgte wieder in Richtung 150 °. Nach einer Startrollstrecke von ca. 180 m, hob das Flugzeug ab, überflog eine niedrige Baumgruppe, kollidierte aber in einer Höhe von ca. 25 m mit Bäumen des dahinterliegenden Waldes und stürzte ab. Die Auswirkung des vorherrschenden Windes aus nördlicher Richtung mit 10 bis 15 Knoten auf die Startstrecke, wurde offensichtlich nicht berücksichtigt.

Der Pilot wurde bei dem Unfall getötet, der hinten sitzende Copilot/Passagier schwer verletzt, das Luftfahrzeug wurde zerstört.

1.1.1 Flugvorbereitung

Die gemäß § 5 Luftverkehrsregeln, BGBl.Nr. 56/1967 i.d.g.F., erforderliche Flugvorbereitung wurde nicht im vorgeschriebenen Umfang durchgeführt. Eine allgemeine Flugwetterinformation wurde vermutlich eingeholt.

Die Abgabe eines Flugplanes war nicht vorgeschrieben und wurde nicht durchgeführt.

1.2 VERLETZUNG VON PERSONEN

Art der Verletzung Besatzung 

tot 1

schwer verletzt 1 

1.3 BESCHÄDIGUNG DES LUFTFAHRZEUGES

Am Luftfahrzeug entstand Totalschaden.

1.4 ANDERE BESCHÄDIGUNGEN

An der Unfallstelle entstand geringer Flurschaden.

1.5 BESATZUNG

Pilot männlich, 28 Jahre, österreichischer Staatsbürger;

Inhaber des Flugschülerausweises Nr. 2132, ausgestellt am 11. Februar 1997 vom Österreichischen Aero-Club, gültig bis 11. Februar 1999;

Berechtigungen: Alleinflüge über Land (§ 14 Abs. 4 ZLPV)

Flugerfahrung: 138 Flüge mit 25 Stunden und 12 Minuten, davon 2 Stunden und 44 Minuten als verantwortlicher Pilot

Innerhalb der letzten 3 Monate fanden keine Flüge statt.

Typenerfahrung: 25 Stunden und 12 Minuten, davon 2 Stunden und 44 Minuten als verantwortlicher Pilot

Der Pilot hatte die theoretische und praktische Prüfung zur Erlangung des Privatpilotenscheines - eingeschränkt auf Ultraleichtflugzeuge - abgelegt. Der gemäß § 32 Abs. 2 ZLPV vorgeschriebene Navigations-Dreiecksflug war noch offen.

Copilot/Passagier männlich, 27 Jahre, österreichischer Staatsbürger;

Inhaber des Flugschülerausweises Nr. 2157, ausgestellt am 24. Februar 1997 vom Österreichischen Aero-Club, gültig bis 24. Februar 1999;

Berechtigungen: Alleinflüge über Land (§14 Abs. 4 ZLPV)

Flugerfahrung: 191 Flüge mit 31 Stunden und 55 Minuten, davon 2 Stunden und 46 Minuten als verantwortlicher Pilot

Innerhalb der letzten 3 Monate fanden keine Flüge statt.

Typenerfahrung: 31 Stunden und 55 Minuten, davon 2 Stunden und 46 Minuten als verantwortlicher Pilot

Der Copilot hatte die theoretische und praktische Prüfung zur Erlangung des Privatpilotenscheines - eingeschränkt auf Ultraleichtflugzeuge - abgelegt. Der gemäß § 32 Abs. 2 ZLPV vorgeschriebene Navigations-Dreiecksflug war noch offen.

1.6 LUFTFAHRZEUG
 

Ultraleicht-Flugzeug Type Apollo CXMD Delta Jet/R, Kennzeichen XXXXXX

Hersteller: Halley Produktions- und Dienstleistungs GesmbH, 

Postfach 425, H-3300 Eger

Werknummer / Baujahr: A-02 97 / 1997

Gesamtflugzeit: 54 Stunden 34 Minuten bei 304 Starts

Letzte 50 Stundenkontrolle am 1. September 1997 bei 47 Gesamtbetriebsstunden.

Letzte Jahresnachprüfung am 16. Februar 1997.

Triebwerk: Kolbentriebwerk 582 UL DCDI

Werknummer / Baujahr: 4889617 / 1997

Gesamtbetriebszeit: 54 Stunden 34 Minuten

Propeller: 2-Blatt Holzpropeller

Hersteller: Halley Produktions- und Dienstleistungs GesmbH, 

Postfach 425, H-3300 Eger

Type / Werknummer: R5 / 96 02 22

Gesamtbetriebsstunden: 54 Stunden 34 Minuten

Bordpapiere, Ordnungszahl 8120, ausgestellt von der Austro Control GesmbH:

- Luftfahrzeug-Zulassungsschein, ausgestellt am 28. April 1997

- Eintragungsschein Nr. 1, ausgestellt am 03. April 1997

- Eingeschränktes Lufttüchtigkeitszeugnis, ausgestellt am 21. April 1997

- Nachprüfungsbescheinigung Nr. 1, ausgestellt am 15. April 1997, anl. Einfuhrnachprüfung für die Verwendung in der allgemeinen Luftfahrt und Ausbildung in Zivilluftfahrerschulen. 

- Lärmzulässigkeitsbescheinigung, ausgestellt am 25. April 1997 

- Termin der nächsten Nachprüfung: 15. April 1999

Nachweis der Haftpflichtversicherung:

Haftpflichtversicherung Polizze Nr. E 643168022 bei der Allianz Elementar Versicherungs AG, gültig von 01. Jänner 1998 bis 01. Jänner 1999.

1.7 FLUGWETTER

Am Unfalltag herrschte eine kräftige nördliche Strömung, mit im Bergland eingelagerten einzelnen Schauern. Es war überwiegend windig und turbulent.

Die Absturzstelle im Lee des Berglandes war sicht- und wolkenmäßig begünstigt.

Wettermeldungen und Übersichten:

SAOS31 LOWM 251050

LOWG 251050Z 04008KT 9999 FEW050 SCT060 04/M06 Q1029 NOSIG=

 

SAOS31 LOWM 251120

LOWG 251120Z 07011KT 010V090 9999 FEW050 SCT060 05/M06 Q1028 NOSIG=
 

FXOS55 LOWG 250706

FLUGWETTERVORHERSAGE STEIERMARK UND SUEDLICHES BURGENLAND FUER DEN 25.03.1998

ZUFUHR FEUCHTKALTER LUFT AUS NNE. IM N UND E STAERKERE BEWÖLKUNG UND IN STAU AUCH ETWAS SCHNEEFALL. HOEHERE BERGE IN WOLKEN.

SPAETER BESSERUNGSTENDENZ. SONST STARK AUFGELOCKERTE BEWÖLKUNG. AUSSERHALB VON NIEDERSCHLAG GUTE SICHTEN.

HOEHENWIND IN 1500M: N BIS NE 20-40KM/H T MS 10 BIS MS 6 GRAD

IN 3000M: N BIS NE 40-70KM/H T MS 19 BIS MS 14 GRAD

NULLGRADGRENZE: AM BODEN, TAGSUEBER 800 BIS 1000M

GEFAHREN: MAESSIGE TURBULENZ VOR ALLEM IM BERGLAND

THERMIKVORHERSAGE: WEGEN WIND UND ABSCHIRMUNGEN KAUM BRAUCHBARE THERMIK.

ECET GRAZ: 1747 UTC

1.8 NAVIGATIONSANLAGEN

Nicht betroffen.

1.9 FUNKSPRECHVERKEHR

Nicht betroffen.

1.10 FLUGPLATZ- UND BODENEINRICHTUNGEN

Nicht betroffen.

1.11 FLUGSCHREIBER

Nicht eingebaut; nicht vorgeschrieben. 

1.12 PRÜFUNG DES BRUCHES

1.12.1 Lage des Bruches

Der Startversuch war auf einem nach Süden leicht abfallenden Wiesenstreifen erfolgt. Angrenzend an diesen fand sich in Startrichtung 150° ein ca. 75 m breiter Streifen Jungwald, auf den eine Reihe Hochwald, ein ca. 30 m breiter Kahlschlag und ein großer Mischwald folgten. Die ersten Kollisionsspuren fanden sich in der Reihe Hochwald.

Das Flugzeugwrack lag im Mischwald in ca. 760 m MSL. Erste Verkleidungsteile und Teile des Propellers wurden vor der Aufschlagstelle, ca. 50 m nördlich aufgefunden, wo auch die ersten Kollisionsspuren an einer Baumreihe festgestellt werden konnten.

1.12.2 Zustand des Bruches

Der Tragflügel lag in Normalfluglage entgegen der Anflugrichtung. Im Nasenbereich waren mehrere Dellen von Baumberührungen erkennbar. Das Kielrohr war ca. 40 cm vor der Aufhängung des Trikes gebrochen. Beide Flügelrohre waren mehrfach gebrochen, die Verschraubungen an der Stirnplatte intakt. Die beiden Querrohre waren über Gelenkplatten miteinander verschraubt, das Querträgerspannseil kraftschlüssig verbunden. Die äußeren Anlenkungen an den Flügelrohren waren ebenfalls kraftschlüssig verbunden.

Das Trapez war mehrfach gebrochen, an den unteren Knotenpunkten waren Reste der Spannseile befestigt.

Das Trike war durch den Aufprall erheblich beschädigt, lediglich die Sitzschale erschien erhalten.

Das Stirnrohr war ebenso wie das Hauptrohr gebrochen. Die Hauptfahrwerksstreben waren mehrfach geknickt.

Vom Propeller waren beide Blätter unmittelbar an der Nabe mit langfasrigen Splittern abgebrochen. 

Das Triebwerk war äußerlich unbeschädigt, von einem Vergaser fehlte das Schwimmergehäuse.

Die Zündkerzen zeigten ein normales Verbrennungsbild.

Der Tank war noch mit Kraftstoff gefüllt, ebenso der Kraftstoffilter. 

Der Brandhahn war geöffnet.

1.13 ANGABEN ÜBER FEUERAUSBRUCH

Kein Feuerausbruch.

1.14 ANDERE ANGABEN

Die Rekonstruktion der Schwerpunktlage des Luftfahrzeuges zum Unfallzeitpunkt zeigte, daß sowohl Gewicht, als auch Schwerpunkt innerhalb der zulässigen Bereiche lagen.

1.15 TECHNISCHE UNTERSUCHUNG

Das Wrack wurde geborgen und zum Bauhof nach Birkfeld gebracht, wo es im Detail untersucht wurde. 

An den untersuchten Komponenten ergab sich kein Hinweis auf allfällige Vorschäden.

1.16 SONSTIGES

Entfällt

 
2. BEURTEILUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN
2.1 BEURTEILUNG

Das Luftfahrzeug war ordnungsgemäß zugelassen und haftpflichtversichert; ein gültiges Lufttüchtigkeitszeugnis war ausgestellt.

Der/die Pilot(en) waren nicht im Besitz der zur Durchführung des Fluges erforderlichen Berechtigung.

Der hinten sitzende Insasse hatte aufgrund der Anordnung des Trapezes nur wenig Möglichkeiten der Einflußnahme auf die Steuerung des Luftfahrzeuges. Es wird davon ausgegangen, daß jedoch beide Insassen an der Planung und den unmittelbaren Startvorbereitungen gleichermaßen beteiligt waren, zumal das Luftfahrzeug in ihrem gemeinsamen Eigentum stand und beide Flugschüler den gleichen luftfahrtrelevanten Ausbildungsstand hatten. 

Die Flug- und Typenerfahrung der Piloten waren sehr gering. Die lange fliegerische Pause von über 5 Monaten seit dem letzten Flug, anläßlich der praktischen Prüfung, stellte ein zusätzliches Risiko dar.

Jeder der beiden Flugschüler war ausschließlich zur Durchführung von Flügen mit einem Fluglehrer am Doppelsteuer, alleine an Bord unter unmittelbarer Aufsicht eines Zivilfluglehrers im Übungsbereich, sowie von Alleinflügen außerhalb von Übungsbereichen, wenn derartige Flüge zur Erlangung des Zivilluftfahrerscheines erforderlich sind, berechtigt.

Für den Abflug außerhalb eines Flugplatzes lag keine Bewilligung vor. 

Die Mitnahme eines zweiten Piloten oder eines Passagiers ist Inhabern eines Flugschülerausweises nicht erlaubt.

Gesamtmasse und Schwerpunktlage waren innerhalb der vorgeschriebenen Bereiche. Für ein technisches Gebrechen konnten keine Hinweise gefunden werden.

Bei der Untersuchung konnte kein Defekt/Vorschaden an den untersuchten Komponenten erkannt werden. Es konnte vielmehr eine einwandfreie Funktion von Triebwerk, Kraftübertragung und Steuerung festgestellt werden.

Vor dem Flug wurde eine allgemeine Wetterinformation eingeholt, die aber nur unzureichend berücksichtigt wurde.

Am Startplatz wurde nicht die volle Länge der verfügbaren Wiese genützt und mit einem Rückenwind von 10 bis 15 Knoten gestartet, so daß die Startstrecke nicht ausreichte, um die Bäume des Hochwaldes zu überfliegen, wodurch es zur Kollision kommen mußte.

2.2 SCHLUSSFOLGERUNGEN

2.2.1 Unfallart

Kollision mit Hindernissen (Bäume).

2.2.2 Unfallursache 

Pilot -unzureichende Berücksichtigung der Windeinflüsse

-Auswahl ungeeigneten Geländes für den Außenabflug

 

3. V O R S C H L Ä G E
 

3.1 SOFORTMASSNAHMEN

Keine.

3.2 VORSCHLÄGE DER FLUGUNFALLKOMMISSION

Keine.

